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Mitteilung 8105/2026 Fachbereich 1
Herr Hoffmann

Innenstadt Impulse 2025 - Sachstand und Arbeitskreise

Folgenden Gremien zur Kenntnis:

Haupt- und Finanzausschuss
Stadtrat

 
Information:
 

Der Stadtrat beschloss am 09.05.2025 unter der Vorlage 7717/2025 die Finanzierung des
kommunalen Eigenanteils für das Förderprogramm Innenstadt Impulse 2025. Mit den Vorlagen
7833/2025 vom 11.06.2025 sowie 7881/2025 vom 28.08.2025 wurden die Inhalte des
Förderantrags und die vorgesehenen Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt bereits
ausführlich vorgestellt. Der positive Förderbescheid wurde den Gremien am 19.12.2025 vorab
per E Mail übermittelt. Insgesamt werden Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von
528.000 Euro in den kommenden Jahren gefördert. 

Nachfolgende Maßnahmen können mit diesen Mitteln umgesetzt werden:

 
GeMYnsam – die Innenstadtmacher         150.000,- €
Professionelles Veranstaltungsmanagement, Erarbeitung einer Marketingstrategie,
Umsetzung der Marketingstrategie, Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Durchführung der
Veranstaltungen
 
Umsetzung der Gestaltungssatzung                150.000,- €
Kauf von Kundenstoppern, Werbeträgern, Einfriedungen und Schirmen, Beratungsangebote
und gestalterische Hilfestellung, Demontage nicht konformer Werbeanlagen, Anteilige
Unterstützung bei der Anschaffung konformer Werbeanlagen
 
Attraktive Innenstadt                           150.000,- €
Bepflanzung der vorhandenen Beete, Bepflanzung neuer Beete, Anschaffung mobiles Grün
und Pflanzkübel, Pflegepakete für Patenkonzept, externe Beratung
 
Leerstandsmanagement                    28.000,- €
Anschaffung LeAN Leerstandsmanagementsoftware
 
Veranstaltungsmarketing                 50.000,- €
Einheitliche Plakatentwicklung, digitaler Veranstaltungskalender mit Ticketingsystem

 

Die organisatorische und inhaltliche Konkretisierung der einzelnen Maßnahmenbausteine ist
bereits angelaufen. Für jede Maßnahme wurde eine Maßnahmenleitung benannt. Diese
konstituiert den jeweiligen Arbeitskreis und bezieht bei Bedarf weitere relevante Akteurinnen
und Akteure ein.

Die MY sowie die Brückengemeinschaft haben ihre Mitwirkung zugesichert und entsenden
jeweils zwei Mitglieder in jeden Arbeitskreis.

Zu Beginn der Zusammenarbeit erarbeitet jeder Arbeitskreis eine strategische Ausrichtung für
die jeweilige Maßnahme und stimmt diese gemeinsam ab. Auf dieser Grundlage erfolgen die
weiteren inhaltlichen Planungsschritte und die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen.
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Die Maßnahmenleitungen koordinieren und steuern die Arbeit der jeweiligen Arbeitskreise
sowie gegebenenfalls weiterer beteiligter Akteure. Entscheidungen werden innerhalb der
Arbeitskreise gemeinschaftlich beraten und abgestimmt.

Zur Sicherstellung der Förderkonformität, Wirtschaftlichkeit und Zielerreichung werden die
erarbeiteten Ergebnisse zusätzlich durch die Projektleitung sowie die jeweils zuständigen
Vorgesetzten auf Plausibilität geprüft.

Jedes Mitglied des Stadtrates ist herzlich eingeladen, sich aktiv in die Arbeitskreise
einzubringen und einem Arbeitskreis beizutreten. Eine entsprechende Rückmeldung hierzu
wird bis spätestens 01.04.2026 erbeten.

Über den weiteren Verlauf wird der Stadtrat fortlaufend informiert.

 

 
Finanzielle Auswirkungen:
Ausreichende Haushaltsmittel stehen auf HHSt. 5752300-52910002 im Rahmen der 
Beschlussfassung 7717/2025 zur Verfügung.

 
Anlagen:
Anlage 1 Beschreibung der Einzelmaßnahmen Innenstadt Impulse 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




